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 Veröffentlicht am 25.05.1987

Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §49 Abs3 Z10;

ASVG §49 Abs3 Z17;

Rechtssatz

Den Dienstnehmern aus Anlass eines produktionstechnischen Jubiläums in einer Betriebsfeier überreichte

Warengutscheine im Wert von je S 2500.-- sind nicht vom Regelungsbereich des § 49 Abs 3 Z 17 ASVG, sondern von

dem des § 49 Abs 3 Z 10 ASVG erfasst. Sie sind aber nicht beitragsfrei, weil nicht alle Tatbestandsvoraussetzungen der

zuletzt genannten Bestimmung vorliegen.
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